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I .~ \ cXO/SN- ;{~-1/Hc 
( .I P'RÄSIDENTENKONFERENZ 

DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Ihr Zeichen/Schreiben vorn: 

Datum: 1 3. MHZ. 1989 

. V I ,'/2 :; f7~ i~ 
~~el t.~:.:'-. /,v 

Wien, ~n 9.3.1989 

Unser Zeichen: 
S-289/N/Scha 

Durchwahl: 
479/521 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dein das Arbeits­
losenversicherungsgesetz 1977 geändert wird 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Präsidiurd des Nationalrates die 

beiliegenden 25 Abschriften ihrer Stellungnahme zurrl Entwurf 

eines Bundesgesetzes, mit defll das Arbeitslosenversiche­

rungsgesetz 1977 geändert wird, mit der Bitte Ut~ Kenntnis­

nahme zu überreichen. 

Für den Generalsekretär: 

1014 Wien, Läwelstraße 12, Postfach 124, Telefon 53 441, Fernschreiber 13/5451 
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v 15'RÄSIDENTENKONFERENZ 
DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN 
ÖSTERREICHS 

An da~; 

BundesTl.inisterü.u11 für 
Arbeit und Soziales 

Stu.i::>cnring 1 
1010 ~'ücn 

Ihr zeichen/Schreiben VOi[t: 

37.001/1-3/89 27.1.1939 

\'iicn, d;ü 8.3.1939 

Unser Zeichen: 
S-239/1VScha 

Durchwi:lhl: 
479/521 

Betreff: Entwurf eines bundesgesotzes, ~it dem cias Arbeits­
losenversicherungsgesetz 1977 ge~ndert wird 

Die Präsidenten~~onfcrenz der Landwirtschaftskawfllern Öster­

reichs beehrt sich I dCH, Bundcsministeriurll für li.rbei t und 

Soziales zur" vorliegcncen Ent\·yurf eines Bundesgesetzes, wit 

dcm das i\rbc i tslosC'nversichc rungsgcsct;;.; 1977 geändert wird, 

folgcnrlc Stcllungnahlne zu i.1bendltcln: 

Die vorgeschlagene Formulierung steht im viiderspruch ZUIil 

erklärten ziel des Ent\v'urfes, Ivlißbräuche beim Bezug des 

Arbeitslosengeldes hintanzuhalten. Nach geltendem Recht 

verliert ein Arbeitsloser, der ~;ich v/eigert, eine ihm vom 

Arbei tsamt zugevJicsene zumutbarc Be::~)chi:i.ftigung anzunehmen, 

"f~r die Dauer der Weigerung, jcdenfalls aber für die Dauer 

der auf die Heigerung folgenden 4v'lochen den Anspruch auf 

Arbeitslosengeld". Im Ent\lUrf wirei z\"Jur öie Spcrrfr:ist fle­

xibler gestaltet (je nach Schwere des Falles 2 bis 8 Wo­

chen), jedoch auf die Duuer der \'}eigeruI19 nicht mehr abge­

stellt. Ein Arbcit31oser, der s:Lch Ü;)cr. cjic~ J\1.::u~L,;ale 
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Sperrfrist von 8 Wochen hinaus weigert, eine ihm vom Ar­

beitsamt zugewiesene zumutbare Beschäftigung anzunehmen, 

hätte daher nach Ablauf dieser Maximalfrist wieder Anspruch 

auf Arbeitslosengeld, was nicht gerechtfertigt erscheint. 

Aus diesen Grund schlä<]t. die ~1Ö .Landi-~s---Lc.md\~irtschaftskammer 

vor, den bisherigen Text beizubehalten und die Mindest­

sperrfrist auf 8 Wochen zu erh~hen. 

Eine Verbesserung der Anwartschaftsbestimmungen für Jugend­

liche wird begrüßt. Es darf jedoch auf einen Widerspruch 

z\'lischen Entwurfstext und Erläuterungen hingewiesen werden. 

Während im Text des § 14 Abs. 1 20 viochen arbei tslosenver­

sicherungspflichtige BeSChäftigung gefordert wird, spre­

chen die Erläuterungen zu Z. 5 lit. a von 26 Wochen. Hier 

wäre eine Klarsteilung vorzunehmen. 

Zu Z. I-I 1 i t. b (§ 26 Abs. 4 1 i t. e): 

Die vorgesehene Ergänzung wird begrüßt. Zur Erzielung einer 

Vereinheitlichung wird vorgeschlagen, eine entsprechende 

Ergänzung auch im § 12 Abs. 6 vorzunehmen. Es ist nicht 

einzusehen, warum Personen, die im Betrieb des Ehegatten, 

der Eltern oder Kinder nur geringfügig mithelfen, zwar 

Anspruch auf Karenzurlaubsgeld, jedoch nicht auf Arbeitslo­

sengeld haben sollen. 

Zu Z. 14 lit. b (§ 36 Abs. 3 lit. a, lit. c): 

Wegen eines offenbar unterlaufenen Redaktionsversehens 

kann zu dieser Bestimmung nicht Stellung genommen werden. 

Die vorgeschlagene Änderung der lit. c bei gleichzeitiger 

Beibehaltung der lit. e ergibt keinen Sinn und bedarf einer 

Klarsteilung. 
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Irn t.ibd gen da.rf ernE.'ut auf die - vom :Snt'iiUrf unberührt ge­

bliebene: - Bestimmungen der §§ 12 i\bs. G 1it. bund 26 

Abs. 4 1it. c hingewiesen werden. 

Die darin enthaltene, lancl- und forst\';irtschaftliche Neben­

erwerbsbetriebe diskriminierende Einheitswertgrenze von 

S 54.000,- ist seit langem überholt und. sachlich nicht 

gerechtfertigt, ul1d e!::, \'Ii rd daher a})crIclals llÜ t Nachdruck 

eine v,·csentliche Z:rhöhung dieser Einhc~i 't!:;wertgrenze gefor-

dert. 

Zu Art. I Z. 16: 

Nacll dec geltenden Gesetzeslage verliert ein Arbeitsloser 

bei Unterlassung einer Kontrolln~ldung auch die Notstands­

hilfe. Diese ist im vorgeschlagenen Gesetzestext nicht 

r.lehr enthalten. Da in § 49 Abs. 1 die Notstandshilfe wei ter­

h in angeführt ble iben soll, wi Lei, um Un}~larhe i ten von vorn­

herein zu vermeiden, angeregt, auch io vorgeschlagenen 

Gcsetzestext die Notstandshilfe anzuführen. 

Hit Beginn dieses Jahres wurdc der l~rbeitslosenversiche­

rungsbcitrag um 0,8 % erhöht. Dü~se Erhöhung er::5cheint 

im IIinblick auf \Jcsentlichc Einsparunqen iIU Ausgabenbereich 

sO\-iic~ a.uf die wirtschaftliche Ent\Vic]~lung des letzten 

Jahres verbunden mit sinkender 1.rDeitsloscnrate nicht ge­

rechtfertigt. Nach 1'lein1.1ng der Präsid2nt(~nkonferenz liegen 

die Voraussetzungen gemäß § 61 Abs. 10 des Arbeitslosenver­

si.cherungsgesetzes vor, sodaß eine Senk.ung dieses Bcitr<lges 

vorgeno@uen werden m~ßte. Die Präsidcntenko~fcrenz wird den 

vorgesehenen i:·,iaßnahmcn nur bei gleichzci tiger: l\b~;cnkung des 

Arbeitslosenbeitra(jes entsprechend üer Konjunkturlage UlL\ 

0,8 % auf 4,4 % ihre Zustimmung geben k~nncn. 
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25 AbschrifteIl dieser Stellungnahme werden wunschgemäß 

910 ichzci tig dClll I:' L~l~J idi Ulli des Nat ional rates ZUSle1c i tet • 

Der. Prztsic:.ctlt: Der Ccncralsekretä.r: 

C:-:rfler 
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